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Juden befeftigt , die die Polizei entfernte . Einige Tage ſpäter ſammelte
ſich abends der Pöbel unter Hep - Hep - Rufen . Nur durch ernſtes Ein¬

greifen der Polizei und des Militärs und nach Vornahme von Ver —

haftungen konnte Ruhe hergeſtellt werden . Großherzog Ludwig hatte

ſich ſelbſt in das am meiſten bedrohte Haus des Hofbankiers Haber

begeben und blieb dort , bis ſich der Volkshaufen verlaufen hatte .

Polizeiſtreifen durchzogen das ganze Land , die Ortsgemeinden wurden

für die Angriffe einzelner gegen die Juden verantwortlich gemacht .
Der reaktionäre Miniſter des Innern , v. Sensburg , der , als Jude geboren ,

ſpäter Chriſt geworden war , bezeichnete als Urſache der Tumulte den

Widerwillen , den chriſtliche Ortsbürger und Handwerker gegen die Teil¬

nahme der Juden an Akerbau und zünftigen Gewerben hätten . Ackerbau

und zünftige Profeſſion habe der Chriſt voraus „ und will fie dem Juden

nicht zulaſſen “ . Auf der einen Seite wollte man den Juden den Handel ab¬

gewöhnen , auf der anderen ſie von Ackerbau und Gewerbe fernhalten —

das bezeichnet kraß die ſchwierige Lage , in der ſie ſich befanden , und aus

der ſie nur allmählich herauskamen .

II . Die erſten Landtage ( 1819— 1830) .

a 22. April 1818 erhielt Baden als einer der erſten deutſchen Staaten

eine landſtändige Verfaſſung . Die Unterſchrift unter dieſe hochbedeut =

ſame Urkunde mußte dem todkranken Großherzog Karl , der damals in Bad

Griesbach weilte , förmlich abgerungen werden . “ Die in den Vorjahren

wegen Verminderung der Rechte der Juden gepflogenen Erwägungen

zeigten jetzt ihre Wirkung . Der Grundſaß : „ Die ſtaatsbürgerlichen Rechte
der Badener find gleich in jeder Hinficht “, wurde ſofort durch den Nachſah

„ wo die Verfaſſung nicht namentlich und ausdrücklich eine Ausnahme be¬

gründet “ aufgehoben . Die Beſtimmung , daß alle Staatsbürger der ch ri ſt¬

lichen Konfeſſionen zu allen Civil =, Militärſtellen u. Kirchenämtern gleiche

Anſprüche haben , war ein Rückſchritt gegenüber dem Edikte Karl Friedrichs ,
„ wonach andere Religionsverwandte von exekutiven Dienſtſtellen des

Staates nicht ausgeſchloſſen find “. Wohl ſpricht die Verfaſſung den Juden
das Recht , ein Staatsamt zu bekleiden , nicht ab ; aber der Worklaut konnte

eine Handhabe dafür bieten , fie auf dem Verwaltungswege auszuſchließen ,
wie auch die Verfaſſungsbeſtimmung „ die politiſchen Rechte der drei chriſt¬

lichen Religionsteile {ind gleich “ als eine Benachteiligung der Juden auf¬

gefaßt werden konnte . Die jedem Landeseinwohner zugeſicherte ungeſtörke

Gewiſſensfreiheit und der in Anſehung der Art ſeiner Gotkesverehrung zu¬

gebilligte gleiche Schutz wurden ſpäter dahin umgedeukelt , daß ſie ſich nur

auf die chriſtlichen Konfeſſionen bezögen . Nur Staatsbürger , die das 25 .

Lebensjahr zurückgelegt haben , im Wahldiſtrikt als Bürger angeſeſſen ſind

Großherzog Karl ſtarb bald darauf . Ihm folgte ( 818 —1830 fein Onkel

Ludwig , ein Sohn Karl Friedrichs .
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oder ein öffentliches Amt bekleiden , ſind bei der Wahl der Wahlmänner
ſtimmfähig und wählbar . Abgeordnete konnten nur Angehörige der chriſt.
lichen Bekenntniſſe werden . Die Pflicht der Beſteuerung und des Heeres
dienſtes war für alle Untertanen gleich .

Es iſt ſelbſtverſtändlich , daß ſich die jüdiſche Bevölkerung durch dieſen
Vückſchritt benachteiligt fühlte und mit Beharrlichkeit auf Beſeitigung dieſer
Ausnahmebeſtimmungen hinarbeitete . Es verging faſt keine Landtags =
periode , in der nicht eine Judenpetition zur Behandlung kam . In zähem
Ringen und Schritt für Schritt mußte eine Stellung nach der anderen
erkämpft werden .

Dem erſten badiſchen Landtag ( 1819 ) hatte die Regierung den „Ent¬
wurf eines Geſetzes über Gemeindeverfaſſung “ vorgelegt . Die Kammern
konnten ihn aber nicht in Behandlung nehmen , weil der Landtag ſchon
nach drei Monaten vertagt wurde . Seine „ unangenehmen Erörterungen
und unanſtändigen Diskuſſionen “ hatten allerhöchſtes Mißfallen erregt .
Trotzdem führten die Rechtsverhälkniſſe der Israeliten innerhalb der Ge—
meinden auf dieſem erſten Landtage zu lebhaften Debatten . Beide Kam¬
mern nahmen eine wenig freundliche Haltung ein . Während die Regierung
und die freiſinnigen Kammerführer beabſichtigten , den Juden ſchrittweiſe
entgegenzukommen und wenigſtens ihre Wählbarkeit in den Bürgeraus —
ſchuß befürworteten , wollte die Mehrheit der Kammer ſich nicht einmal

zu dieſem erſten Schritte verſtehen . So führte der Abgeordnete von Skädel
in [ einem Kommiſſionsbericht über Leih - und Sparkaſſen unter anderem
aus : „ Die Menſchenfreundlichkeit , womit bisher viele Regierungen den
Israeliten entgegengekommen ſind , haben jene leider noch zur Zeit in
keinem Stück erwidert . So lange dieſe Nation fo hartnäckig wie bisher
auf ihren Zeremonialgeſetzen , auf ihren Feiertagen , auf dem Genuß eigener
Speiſen und Getränke beſteht , ſo lange ſie dadurch eine Scheidewand
mit unſeren Sitten und Gewohnheiten zieht , fo lange iſt unſer Enkgegen «
kommen gegen ſolche eine übel verſtandene und übel angewandte
Humanität “ .

Aus Gailingen lief eine Petition ein , welche nach Erſchöpfung der

ganzen antiſemitiſchen Terminologie wie folgt ſchloß : „ Iſt es nun möglich,
ein ſolches Volk durch landsväterliche liberale Begünſtigungen zum Unter¬

gange aller Chriſten mit chriſtlichen Gemeindebürgern vereinigen und mehr
Freiheiten als dieſe genießen laſſen zu wollen ? Würde es nicht ſoviel
heißen , als Wölfe und Schafe zuſammenpferchen wollen ? Endlich erlaubt
ſich die ganze Gemeinde zu bemerken , daß , wenn ihr durch einen Macht¬
ſpruch ein einziger Jude als Ortsbürger aufzunehmen aufgetragen werden
ſollte , fie ſich ehnder zur wirklichen Auswanderung und Bemüßigung ihres
anererbten Wohnorkes entſchließen werde “ .

In der Landtagsſeſſion 1820 hakte die Regierung wiederum den

Entwurf einer Gemeindeordnung vorgelegt , deren 8 12 lautete : „ Das
Ehren - und Schutzbürgerrecht wird erworben durch das Geſetz , durch die
Geburt und durch Verleihung vonſeiten der Gemeinde , nach eingeholter
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amtlicher Beſtätigung , wenn der , welcher um Annahme bittet , ein Aus¬

länder iſt . Das Ehren - und Schutzbürgerrecht wird ferner erworben durch

beſondere Staatsbewilligung nach vorgängiger Vernehmung der Ge —

meinde , mit Ausnahme von ſolchen männlichen Individuen oder Familien ,
welche keiner der chriſtlichen Konfeſſion angehören ; dieſe ſollen in keine

Gemeinde aufgenommen werden , wo ſie nicht bereits durch die Geburt

Anſpruch darauf haben “ . Ferner ſchloß die Geſetzesvorlage alle Nicht¬

chriſten von der Wahl zum Bürgermeiſter , Gemeinderat und Gemeinde

ausſchuß aus .

Gegen dieſe Beſtimmungen hatte der Oberrat der Israeliten ſich zuerſt
an Großherzog Ludwig und dann an die Ständeverſammlung gewandt
und mit der Berufung auf Staaksintereſſe , Verfaſſung , Vernunft und

Menſchenrechte gegen die drohende Verſchlechterung der Lage der Juden

Beſchwerde geführt . In dieſer Denkſchrift wird daran erinnert , daß eine

verhältnismäßig nicht unbedeutende Zahl jüdiſcher Jünglinge mit Badens

ehrenvoll bekannten Kriegern das Feld der Ehre betreten haben . Andere

haben ſich mit rühmlichem Fleiße wiſſenſchaftlichen Studien gewidmet und

wieder andere find mit Eifer beſtrebt , nach Beendigung der Volksſchul - =
pflicht ein bürgerliches Gewerbe zu erlernen . In jeder Weiſe ſind ſie , jung
und alt , darauf bedacht , ihre Bürgerpflichten zu erfüllen . „ Dieſes vielſeitige

Forkſchreiten , welches in den mißlichen Zeitereigniſſen noch traurige Störung

fand , verbannte nach und nach immer mehr die verjährten Vorurkeile

gegen unſere Glaubensgenoſſen , welche früher unzählige Reibungen und

Mißhelligkeiten zur Folge hatten . Schon ſahen wir die bürgerlichen Orts¬

gemeinden die Israeliten in ihrer Mitte liebreich in ihren Schoß auf¬

nehmen , und die letzteren zutrauungsvoll an den bürgerlichen Verein ſich
anſchließen . Nur die revolutionäre Gärung , welche einen Teil des Pöbels
in der letzten Zeit berauſchke , vermochte in wenigen Orten auf kurze Zeit

dieſe ſchöne Harmonie zu ſtören “. So möge der Landtag eine Schmälerung
der den Israeliten zugeſicherken Rechte nicht dulden .

Die Verhandlung in der zweiten Kammer war gleichſam ein Prüf —
ſtein der politiſchen Geſinnung der Abgeordneten :

Regierungskommiſſar von Türckheim leitete die Diskuſſion
mit einem beſonderen motivierten Vorkrage ein , in welchem er den 812 vom

Standpunkte ſowohl des ſtrengen Rechtes als auch des allgemeinen Wohles zu
halten ſuchke : er keile für feine Perſon keineswegs die Gefühle des Haſſes oder

der Verachtung gegen die Juden . Es hinge bis jetzt von der Regierung oder

den Gemeinden ab, die Bürgerannahme von Nicht - Chriſten zu bewilligen . Wenn

nun von dieſen beiden Teilen gegenſeitig , oder auch von der Regierung allein

aus wohlerwogenen Gründen auf die Ausübung dieſes Rechts hinſichklich irgend
einer Klaſſe von Menſchen verzichtet werde , ſo könne weder dieſe noch überhaupt
ein dritter über Verletzung wohlerworbener Rechte klagen . Fremdartige Beſtand¬
teile dürfe man nicht ohne Notwendigkeit und außer Verhältnis in unſren auf
das Chriſtentum gebauten Staaksinſtitutionen ſich ausbreiten laſſen . Ehemals , vor

der Einräumung ſtaaktsbürgerlicher Rechte , im Jahre 1808 , ſeien die Israeliten auf
eine gewiſſe Zahl von Familien beſchränkt geweſen , welche nur durch einen
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Sohn fortgepflanzt werden durften , wenn nicht ein Nachgeborener durch beſondere
Vergünſtigung die Erlaubnis erhielt , eine eigene Familie zu gründen . Wenn dies
ſich nach ſtrengem Recht gegen Fremdlinge habe rechtfertigen laſſen , fo ſei es doch
äußerſt hart geweſen , ein Volk noch ferner als Fremdlinge zu behandeln , welches
über ein Jahrtauſend unter uns lebe und keine andere Heimat mehr habe , Ein
jo großer und unvorbereiketer Schritt es daher auch geweſen , ihnen auf einmal
ſtaatsbürgerliche Rechte und damit die auf keine Zahl beſchränkke Freiheit in
Begründung neuer Familien an ihrem Geburtsort einzuräumen , fo könne doch
keine Rede davon fein , hierin wieder zurückzugehen . Es ſei aber nötig , dabei ſtehen
zu bleiben , in Begünſtigung einer ſo beunruhigenden Progreſſion nicht weiter zu
gehen , und nun , da geſetzliche Beſtimmnugen an die Stelle des früheren will.
kürlichen Ermeſſens in einzelnen Fällen treten müßten , zu verhindern , daß ſie
ſich auch da ausbreiten , wo ſie nichk breits ein Recht dazu erworben haben .

Der Abg . Winter - Karlsruhe beleuchtete nun die Entwickelung
der bürgerlichen Rechtsverhältniſſe der Juden und zeigte , wie die Regierung Karl
Friedrichs , vom Geiſte der Mäßigung , Gerechtigkeit , Humanität und Freiheit ge¬
tragen , auf dieſem Gebiete den erſten bedeutſamen Schritt vorwärts getan , indem
ſie in den Edikten von 1808 und 1809 die ſtaatsbürgerliche Rechtsgleichheit der
Juden und Chriſten ausgeſprochen habe . Nach den Befreiungskriegen haben
einige Klaſſen von Staatsbürgern nichts ſehnlicher , als die Rückkehr der guten
alten Zeit , und mit ihr des guten alten Plunders , insbeſondere aber gewünſcht ,
daß die Juden wieder , was fie früher waren , in kaiſerliche Kammerknechte ver.
wandelt werden möchten . Einige Schriftſteller haben diefe Meinung unkerſtützt ,
fie hat hie und da Eingang gefunden . Als Folge dieſer Vorausſetzung glaube ich
die Stelle in unſerer Gemeindeverfaſſung , von welcher heute die Rede iſt , anſehen
zu können . Sie zerſtört mit einem Schlag , was der weiſe Karl Friedrich mik
Sorgfalt und Humanität begonnen hat , und was ſeither mit gleicher Sorgfalt
gefördert worden iſt . Sie bildet aus den Juden eine Klaſſe von Staaksleibeigenen ,
die ihr Lebenlang an die Erdſcholle gebunden find , auf welche fie die Geburt hin¬
geworfen hat , ſie iſt ein Eingriff in die Konſtitution , indem ſie die den Juden
vorher zugeſtandene Gleichheit mit den übrigen Staatsbürgern vernichtet ; fie
untergräbt bei den Juden allen Eifer , alles Beſtreben , an ihrer Ausbildung zu
arbeiten ; ſie iſt endlich ein Eingriff in die Rechte der Regierung , weil ſie ihr allen
Einfluß auf eine der weſenklichſten Bedingungen , unter welchen es möglich wird,
die Juden einer höheren Kultur entgegenzuführen , entzieht . Der Artikel 12 der
Gemeindeordnung ſei deshalb zu verwerfen .

Abg . von Liebenſtein : Was den Rechksſtandpunkt angehe , fo müſſe
er bemerken , daß die Israeliten durch die Geſetze von 1808 und 1809 ſich Rechte
erworben hätten , welche durch den vorliegenden Geſetzentwurf zerſtört würden .
Ebenſvwenig läge , was der 512 enthalte , im Inkereſſe des allgemeinen Wohles .
Er ſchraube uns um einige Jahrhunderke zurück , indem er ſo illiberal als unmöglich
ſei , die Ausbreitung der Israeliten unterbinden , ſie auf einer Erdſcholle befeſtigen
wolle . Im allgemeinen {ei längſt anerkannt , daß der gegenwärtige Zuſtand der
Israeliten ein politiſches Übel ſei ; fie ſeien durch ihre Einrichtungen und fief¬
eingewurzelten Vorurteile als eine Kaſte von uns abgeſonderkt . Allein , wie ein
Redner vor ihm bemerkte , die Natur mache keine Sprünge ; die Israeliten könnken
ſich nur langſam nähern , und vielleicht ſei die Erreichung des Zwecks Jahrhunderten
vorbehalten . Es ſei darum Sache der Regierung , die Veredelung dieſer Menſchen
zu erleichtern und jedem Entgegenkommen derſelben Ermunkerung zu gönnen .
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Einer ſich abſondernden Kaſte dürfe man zwar Rechte nicht an den Hals werfen .
Die Annäherung der Israeliten beſtimme den Standpunkt der Rechte , die man
ihnen angedeihen laſſen müſſe . Von beiden Seiten müßten Schritte getan werden ,
um zum Ziel zu kommen . Die Stiftung von Tempelvereinen , die Einführung der
deutſchen Sprache ſei ein wünſchenswerkes Unternehmen , aller Unterſtützung von =
ſeiten der Regierung würdig . Sein Antrag gehe dahin , die Geſetze von 1808 und
1809 feſtſtehen zu laſſen und die Gleichheit aller Schutzbürger aufrecht zu erhalken .

Abg . Duttlinger : Er habe im vorgelegten Geſetzenkwurf ſchon von
Anfang an nur mit Verwunderung ſehen können , mit welcher Härte man in
einem Staat , deſſen Verfaſſung allen Bürgern Gleichheit der Rechte zuſichere , die
Juden hinter die Chriſten zurückſtoßen wolle . Man klage freilich , die Juden ſeien
ein politiſches Übel im Staate . Wenn die Klage begründet ſei , was er nicht leugne ,
jo folge daraus nur , daß man auf Heilmittel bedacht ſein müſſe . Das Übel ſtehe
in Wechſelwirkung mit dem bürgerlichen und politiſchen Rechtszuſtand , den man
den Juden einräume oder nicht einräume . Beſchränkungen in den ſtaaksbürger =
lichen Rechten und Ausſchließungen ſeien duraus nicht die Mittel , den Juden aus
ſeiner Verſunkenheit emporzuheben , ſondern müßten ihn immer tiefer in den
Schlamm der Verdorbenheit hinabſtoßen . So unbeſtreitbar das Daſein des Übels
ſei, ſo unbeſtreitbar ſei es auch , daß die Urſache desſelben nicht im Judentum ſelbſt ,
ſondern mehr in der ſtaatsrechtlichen Behandlung oder Mißhandlung geſucht
werden müſſe , welche den Juden ſeit 1800 Jahren von den Chriſten zuteil geworden
ſei und jetzt nach dem Entwurf in unſerem Skaate wieder zuteil werden ſolle .
Man haſſe und verfolge ihn und verlange , daß er Teilnahme und Liebe für uns
habe ; man unkerdrücke ihn und klage ihn an , daß er ſich nicht erhebe ; man ſtoße
ihn zurück und werfe ihm vor , daß er nicht vorſchreite ; man wolle Bürgertugenden
von ihm und entziehe ihm die Rechte des Bürgers ; man verlange Fortbildung des
Juden und entziehe ihm die Mittel , die allein dazu führen könnten ; man ſchließe ihn
aus , weil er nicht gebildet ſei , und laſſe ihn ungebildet , weil er ausgeſchloſſen ſei .
Daß die Verſunkenheit der Juden nicht im Judentum an und für ſich , ſondern
mehr nur in ſolcher Behandlung ihren Grund habe , werde man leichter zugeben ,
wenn man hinſehe auf die Chriſten unter Völkern , welche gegen ſie ebenſo wie
wie wir gegen die Juden verfahren . Gleicher Druck von der einen Seite bringt
gleiche Verderbtheit auf der andern hervor . Er erinnere nur an die Chriſten in

Afrika . Der Chriſt in Roſette ſei bekanntlich fo feig , fo mutlos , fo kückiſch und
werklos unter dem Drucke der Bekenner des Islam , als der Jude unter dem Drucke
der Bekenner der Religion des Kreuzes . Wir müßten die Urſache des Übels heben ,
ſo werde das Übel ſelbſt gehoben ſein . Die Regierungen hätten ſich durch den

heiligen Bund verpflichtet , die Grundſätze der chriſtlichen Religion zu ihren Re¬

gierungsgrundſätzen zu machen . Die erſte große Lehre derſelben ſei : Duldung ! Was
aber der Geſetzentwurf gegen die Juden enthalte , ſei keine Duldung . Die deutſche
Bundesakte verheiße dem Deutſchen ohne Unterſchied der Religion Freizügigkeit .
Gewähren wir dieſe dem Juden , wenn wir ihn untrennbar an die Erdſcholle an¬
ketten wollen , auf welche er durch den Zufall der Geburt einmal geworfen ſei ?d
Er ( Redner ) ſtimme für unbedingte Verwerfung dieſes Teils des Geſetzentwurfs .
Er wünſche die Herſtellung eines Zuſtandes , wodurch die zahlreiche Klaſſe der Be¬

kenner des moſaiſchen Glaubens ſtatt noch mehr herabgedrüchkt , aus ihrer Ver

ſunkenheit emporgehoben werde . Es habe mehr Wert , bringe höheren Gewinn und

fordere weniger Aufwand von Mitkeln , eine ſchon vorhandene zahlreiche Klaſſe
von Staatsbürgern zu tüchtigen Bürgern heraufzubilden als — neue Provinzen
zu erobern . .
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Dieſe Ausführungen vermochten die Mehrheit der Abgeordneten nicht

zu bekehren . Nicht einmal die vortrefflichen Worte Duttlingers , der die

jüdiſche Frage mit einer Klarheit behandelt hatte , wie es vor und nach
ihm nicht mehr geſchah . Mit 47 gegen 15 Stimmen fiel die Entſcheidung
für die Faſſung des Regierungsentwurfs . Die Minorität fühlte ſich aber

ſo wenig beſiegt , daß fie namentliche Erwähnung im Prokokoll beantragte ,

Infolge eines Reſkripts der Regierung wurde am 17. Auguſt 1820
die Gemeindeordnung auf den nächſten Landtag vertagt . Ihre Beſtimmungen
über den Bürgerausſchuß wurden jedoch auf dem Verordnungswege 1821

proviſoriſch eingeführt . Es wird wohl dem Abg . v. Liebenſtein , der in¬

zwiſchen in das Miniſterium als Referent berufen worden war , zuzu —
ſchreiben ſein , daß dieſe Notverordnung wenigſtens die Wählbarkeit für
die Gemeindeausſchüſſe auf alle Orts - und Schutzbürger ohne Unkerſchied
ausdehnte .

Der Landtag 1822/23 hatte ſich alſo wiederum mit der Gemeinde

ordnung zu befaſſen . Bei ihrer Beratung beſchuldigte ein Redner der
II . Kammer die Juden , daß fie ſich „ mit den Peinigern der Griechen “ ver¬

einigt hätten . Der Regierungskommiſſar v. Liebenſtein fragte , was ſolche
unverbürgte , kendenziöſe Zeitungsnachrichten für das badiſche Gemeinde —

geſetz bedeuten ſollen . Er teile die hochherzigen Gefühle des geehrten Red¬
ners für ein unglückliches chriſtliches Volk , das von dem ganzen ziviliſierkten
Europa auf eine unbegreifliche Weiſe verlaſſen unter der barbariſchen
Geißel ſeiner Peiniger verblute . Allein wenn auch alles vollkommen wahr
wäre , was die öffentlichen Blätter uns über die empörenden Vorgänge in
der Türkei berichten , ſo folge daraus nicht , daß wir befugt wären , das

Recht der Stimmfähigkeit unſeren deutſchen Juden vorzuenthalten . “ Troß
dieſes Angriffes hatte die 2. Kammer einſtimmig beantragt , „ den Groß —
herzog zu bitten , die zweckmäßigſten Einleikungen zu den als notwendig
geſchilderten Verbeſſerungen anzuordnen “ . Dieſem Antrage wurde jedoch
von Regierungsſeite , die mit der Volkskammer in ſtändigem Streite lag,
nicht enkſprochen . In der erſten Kammer beſchwor der Verkreker der Uni¬

verſität Heidelberg bei dieſem Anlaſſe eine förmliche Antiſemitendebatte
herauf , die feinen Freiburger Kollegen von Rotkeck veranlaßke , ganz ent

ſchieden von ihm abzurücken .

Wie 1819 wurde auch dieſer Landtag am 31 . Januar 1823 vorzeitig
geſchloſſen , da die 2. Kammer gewagt hatke , am Militäretat Abſtriche vor¬

zunehmen . Die Gemeindeordnung blieb auch in dieſer Seſſion unerledigt
und kam in den nächſten Jahren überhaupt nicht mehr zur Behandlung .

Auf anderem Gebiete hatten die badiſchen Juden beſſeren Erfolg .
Durch mehrere Geſetze hatten die Landtage ſeit 1820 die alten , aus der

Zeit der Leibeigenſchaft noch ſtammenden Abgaben und Fronden der Bau —
ern an Grund - und Skandesherren abgeſchafft . Nach der Erklärung eines

Regierungsvertreters beſtanden im Jahre 1820 nicht weniger als noch 6000
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verſchiedene ſolcher Abgaben “ im badiſchen Lande . Es war aber zweifelhaft ,
ob durch dieſe Geſetze auch die ſchon lange bekämpften Judenabgaben

beſeitigt ſeien .
Ein vom Landkag 1828 beſchloſſenes Geſetz hob endlich auch dieſe

Sonderbeſteuerung der Juden auf . 8 1 dieſes Geſetzes lautet : „ Diejenigen

alten Abgaben , welche die Juden in Folge ihrer Religionseigenſchaft gegen¬

wärkig noch entrichten müſſen , werden vom 1. Juni 1828 an aufgehoben “ .
Die Standes - und Grundherren wurden aus der Staatskaſſe entſchädigt ,
die Gemeinden nicht , da durch genanntes Geſetz die Juden von nun an

allen Gemeindelaſten in gleichem Maße wie die chriſtlichen Gemeindeglieder
unkerworfen wurden . Die Abgabenempfänger aber wollten auf die ihnen

ſeit Jahrhunderten zuſtehenden Gefälle nur ungern verzichten , und ſo wurde

es 1845 , bis dieſes Geſetz endlich überall Geltung fand .

III . Berſagen des Liberalismus ( 1831- 18460.

ie Jahre 1825 = 1831 waren in Baden Zeiten der ſchlimmſten Reaktion .

Der Landkag wurde 1823 aufgelöſt , weil er dem Großherzog und

ſeiner Regierung , aber auch der damals in Europa tonangebendſten Per¬

ſönlichkeit , dem Herrn v. Metternich in Wien , durch ſein freiſinniges und

freimütiges Auftreten manche unangenehme Stunden bereitet hatte . Man
hatte dem Großherzog Ludwig nahegelegt , die von ſeinem Vorgänger ge¬

währte Verfaſſung durch einen Skaaksſtreich aufzuheben . Aber dies wagte

die Regierung doch nicht . So ſuchte fie mit Hilfe beiſpielloſer Wahlbeein —

fluſſungen eine Volksvertretung zuſammenzubringen , die in allen Dingen

gefügig war . Der Verſuch gelang . „ Es folgte ein Abſchnitt für Baden ,
jo traurig wie irgend ein gleichzeitiger in Deutſchland . Die konſtitutionelle

Unwahrheit wurde in ein Syſtem gebracht , mit parlamentariſcher Ein¬

ſchüchterung und Korruption die ganze eikle Spiegelfechterei dieſes falſchen
Repräſentativweſens durchgeſpielk . Der Zynismus in der Wahl der Mittel ,
wodurch man damals Wahlen und ergebene Kammermehrheiten zuſtande

brachte , iſt noch — ſo ſchreibt Ludwig Häuſſer 1851 in ſeinen „ Denk

würdigkeiten zur Geſchichte der badiſchen Revolution ! — in traurigem An¬
gedenken . Es war eine Kalamität für den jungen badiſchen Staat und ſeine

Verfaſſung , daß gleich der erſte Abſchnitt ſeines öffentlichen Lebens auf

dieſe Weiſe begann . “
Nach der franzöſiſchen Julirevolution ( 1830 ſchien es , als ob auch in

Baden die Reaktion freiheitlicheren Regungen weichen wollte “*. Großherzog

Anbei einige Muſterbeiſpiele : Fräuleinſteuer , Herrenbutler , Kindbetthennen ,

Eſelgeld , Strohbäume , Rauch, , Faſtnacht ' , Herbſt . , Saum , Vogthühner , Centhahnen,

. Schutz , Faut ' , Kauf , Stock , Wieshaber - , Michaeli , Markini - , Silari¬
euer uſw .

** De Umwälzung in Frankreich machte ſich für die badiſchen Juden zunächſt
in unangenehmer Weiſe bemerkbar . Rabbiner Elias Willſtätter in Karlsruhe ſchreibt

hierüber in feinem Tagebuche , das dem Verfaſſer von Herrn Notar Dr. Appel
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